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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2012/27153]D. 2012 — 3055

13. SEPTEMBER 2012 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Identifizierung, Kennzeichnung und Festlegung
der Schwellenwerte für den ökologischen Zustand der Oberflächenwasserkörper und zur Abänderung des
Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, Artikel D.2, 66, D.6-1,
D.17, D.22, §2, D.156 und D.157;

Aufgrund des verordnungsrechtlichen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetz-
buch bildet;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 17. Februar 1984 zur Festlegung der allgemeinen Immissionsnormen für
Muschelgewässer;

Aufgrund des am 28. März 2012 abgegebenen Gutachtens des Beratungsausschusses für Wasser;

Aufgrund des am 9. Juli 2012 in Anwendung des Artikels 84, § 1, Absatz 1, 1° der am 12. Januar 1973 koordinierten
Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 51.531/4 des Staatsrats;

Auf Vorschlag des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Mobilität;

Nach Beratung,

Beschließt:

KAPITEL I — Abänderungen des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet

Artikel 1. In den Teil II des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, wird ein
Titel Ibis mit den Artikeln R.42bis bis R.42quinquies mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Titel Ibis - Oberflächenwasserkörper

Art. R.42bis - Die auf dem Gebiet der Wallonischen Region identifizierten Oberflächenwasserkörper gehören alle
der Kategorie «Fluss» an.

Art. R.42ter - Die Deskriptoren zur Identifizierung der Arten der Oberflächenwasserkörper in Anwendung von
Artikel D.17-1, § 1, 2° und 3° und der Anlage V des dekretalen Teils vorliegenden Gesetzbuches werden in der Anlage X,
Teil I genauer angegeben.

Die Deskriptoren zur Identifizierung der Flussarten sind auf die gesamten in der Wallonischen Region
identifizierten Oberflächenwasserkörper anwendbar.

In Abweichung von Absatz 2 sind die Deskriptoren zur Identifizierung der Seearten auf die in der Wallonischen
Region identifizierten Speicherseen anwendbar.

Art. R.42quater - Die Arten der gemäß Artikel R.42ter vorliegenden Gesetzbuches identifizierten Oberflächenwas-
serkörper werden in der Anlage X, Teil II bestimmt.

Art. R.42quinquies - In Übereinstimmung mit den Artikeln D.16 und D.17-1, § 1 werden die Abgrenzung, die
Kategorie, die Typologie und der natürliche, künstliche oder erheblich veränderte Charakter der auf dem Gebiet der
Wallonischen Region identifizierten Oberflächenwasserkörper in der Anlage X, Teil III bestimmt.»

Art. 2 - In Artikel R.42bis desselben Gesetzbuches wird «Art. 42bis» durch «Art. 42sexies» ersetzt.

Art. 3 - In Artikel R.90, 20° desselben Gesetzbuches wird die Wortfolge «Spalte 5» durch «Spalte 10» ersetzt.

Art. 4 - In Teil II, Titel VII, Kapitel II, Abschnitt 1 desselben Gesetzbuches wird der Unterabschnitt 1 durch
Folgendes ersetzt:

«Unterabschnitt 1 - Festlegung der Normen und Grenzen der Qualitätsklassen für die Bewertung des ökologischen
Zustands der natürlichen Oberflächenwasserkörper und des ökologischen Potentials erheblich veränderter und
künstlicher Oberflächenwasserkörper.

Art. R.91 - Zur Anwendung des vorliegenden Unterabschnitts versteht man unter:

1° «ökologischer Qualitätsquotient»: der Quotient zwischen dem für einen biologischen Parameter und einen
spezifischen Wasserkörper berechneten Wert der Indexzahl und dem Wert dieser Indexzahl, der den für diese Art von
Wasserkörper bestimmten Bezugsbedingungen entspricht, wobei dieser Quotient als Zahlenwert ausgedrückt wird, der
auf einen schlechten ökologischen Zustand hinweist, wenn er 0 annähert und auf einen guten ökologischen Zustand
hinweist, wenn er 1 annähert;

2° Schwellenwert: eine von der Einzugsgebietsbehörde nach Artikel R.92 festgelegte Qualitätsnorm für ein
Oberflächenwasser zum Schutz der Oberflächenwasserkörper vor Verschmutzung und Schäden;

3° «Qualitätsklasse»: der Bereich der möglichen Werte einer Indexzahl, die einem gegebenen Zustand oder einem
gegebenen ökologischen Potential entsprechen;
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4° «einschlägige biologische Qualitätskomponente»: die biologische Komponente, deren Schwankungen der sie
messenden Indexzahl die Veränderungen der Umwelt treu widerspiegeln.

Art. R.92 - Zwecks der Bewertung des ökologischen Zustands der natürlichen Oberflächenwasserkörper gemäß
der Anlage VI des dekretalen Teilen vorliegenden Gesetzbuches werden folgende Kriterien übernommen:

1° die Qualitätsklassen und die ökologischen Qualitätsquotienten für die in der Anlage Xter, A, I genannten
einschlägigen biologischen Komponenten;

2° die Schwellenwerte für die in der Anlage Xter, B, I genannten allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter;

3° die Umweltqualitätsnormen für die in der Anlage Xter, B, II genannten spezifischen Schadstoffe, festgelegt nach
dem unter Pos. 2.4 der Anlage VI des dekretalen Teils vorliegenden Gesetzbuches beschriebenen Verfahren, für
Schadstoffe und Gruppen von Schadstoffen, die für die Kennzeichnung der Oberflächenwasserkörper als einschlägig
bewertet wurden, unter Berücksichtigung der Liste in der Anlage VII des dekretalen Teils vorliegenden Gesetzbuches;

4° die Schwellenwerte für die in der Anlage Xter, C genannten hydromorphologischen Qualitätskomponenten.

Art. R.93 - Zwecks der Bewertung des ökologischen Potentials erheblich veränderter und künstlicher
Oberflächenwasserkörper gemäß der Anlage VI des dekretalen Teilen vorliegenden Gesetzbuches werden folgende
Kriterien übernommen:

1° die Qualitätsklassen und die ökologischen Qualitätsquotienten für die in der Anlage Xter, Teil A, II genannten
einschlägigen biologischen Komponenten;

2° die Schwellenwerte für die in der Anlage Xter, B, I genannten allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter;

3° die Umweltqualitätsnormen für die in der Anlage Xter, B, II genannten spezifischen Schadstoffe, festgelegt nach
dem unter Pos. 2.4 der Anlage VI des dekretalen Teils beschriebenen Verfahren, für Schadstoffe und Gruppen von
Schadstoffen, die für die Kennzeichnung der Oberflächenwasserkörper als einschlägig bewertet wurden, unter
Berücksichtigung der Liste in der Anlage VII des dekretalen Teils vorliegenden Gesetzbuches;

4° die Schwellenwerte für die in der Anlage Xter, C genannten hydromorphologischen Qualitätskomponenten.

Art. R.94 - Die in der Anlage Xquater beschriebenen Kumulierungsregeln werden benutzt, um den ökologischen
Zustand der Oberflächenwasserkörper und das ökologische Potential von erheblich veränderten oder künstlichen
Wasserkörpern zu bestimmen.

Art. R.94bis - Die Auswahl der Überwachungsstellen für Oberflächengewässer muss den Anforderungen der
Anlage IV, Punkt I genügen.

Art. R.95 - Die Umsetzung der in Ausführung vorliegenden Unterabschnitts zu treffenden Maßnahmen darf keinen
direkten oder indirekten Rückgang der derzeitigen Qualität der Oberflächengewässer mit sich bringen.».

Art. 5 - In dasselbe Gesetzbuch wird anstelle von Artikel R.104, der durch den Erlass der Wallonischen Regierung
vom 3. Mai 2007 zur Abänderung des verordnungsrechtlichen Teils des Buchs II des Umweltgesetzbuches, was die
Überwachung der Lage des zu Trinkwasser aufbereitbaren Oberflächenwassers, des Grundwassers und bestimmter
Schutzgebiete angeht, widerrufen wurde, ein Artikel R.104 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Art. R.104 - Ein Oberflächenwasserkörper oder ein Teil eines Oberflächenwasserkörpers mit einer oder mehreren
Wasserentnahmestellen für die Gewinnung von Trinkwasser muss den Qualitätszielen genügen, die im Unter-
abschnitt 1 desselben Kapitels beschrieben sind.

An der Wasserentnahmestelle und in der Präventivzone werden die zusätzlichen Zielsetzungen angewandt, die in
der Form von die Anlage Xquinquies ergänzenden parametrischen Normen definiert werden.»

Art. 6 - Artikel R.125 desselben Gesetzbuches wird durch das Folgende ersetzt:

«Art. R.125 - Die in der Anlage XVII angegebenen Zonen, die über zu Trinkwasser aufbereitbares Wasser verfügen,
gelten als Schutzgebiete im Sinne von Artikel D.156 § 1.»

Art. 7 - In Artikel R.126, Absatz 2 desselben Gesetzbuches wird die Wortfolge «in den Anlagen XVII und XVIII»
durch «in der Anlage XVII» ersetzt.

Art. 8 - Artikel R.127 desselben Gesetzbuches wird durch das Folgende ersetzt:

«Art. R.127 - Die in den in Artikel R.125 erwähnten Gebieten anwendbaren Parameterwerte sind die allgemeinen
Immissionsnormen, die in den Artikeln R.92 und R.93 vorgesehen sind.

An der Wasserentnahmestelle der Zonen, die über zu Trinkwasser aufbereitbares Wasser verfügen, und in deren
Präventivzone sind die in Artikel R.104 bestimmten zusätzlichen Parameterwerte anwendbar.»

Art. 9 - In Artikel R.129 desselben Gesetzbuches wird die Wortfolge «96 bis 105» durch «R.92, R.93 und R.103»
ersetzt.
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Art. 10 - In Artikel R.133 desselben Gesetzbuches wird der Paragraph 1 durch Folgendes ersetzt:

«Die Stoffe, die in der Liste der einschlägigen gefährlichen Stoffe in der Wallonischen Region aufgenommen
werden können, werden in erster Linie ermittelt unter den Stoffen,

1° die in den Listen I und II der Anlage I der Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die
Gewässer der Gemeinschaft angeführt sind;

2° die in der Anlage VII des dekretalen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetz-
buch bildet, angeführt sind;

3° die in der Anlage I des verordnungsrechtlichen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, angeführt sind;

4° die in der Anlage Xbis des verordnungsrechtlichen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, angeführt sind.

Diese Stoffe werden in der Spalte 2 der in der Anlage VII stehenden Tabelle aufgenommen.»

Art. 11 - In Artikel R.133, § 3, Absatz 2 desselben Gesetzbuches wird die Wortfolge «Spalte 5» durch «Spalte 10»
ersetzt.

Art. 12 - In Teil III, Titel II desselben Gesetzbuches wird die Überschrift von Kapitel III durch Folgendes ersetzt:

«Festlegung, Erhebung und Beitreibung der Gebühr und der Entnahmeabgabe auf Wasserentnahmestellen.».

Art. 13 - Artikel R.417 desselben Gesetzbuches wird durch das Folgende ersetzt:

«Die Arbeiten des Ausschusses werden vom 15. Juli bis zum 15. August sowie vom 15. Dezember bis zum
15. Januar ausgesetzt.»

Art. 14 - In der Anlage IV des verordnungsrechtlichen Teils desselben Gesetzbuches werden die folgenden
Abänderungen vorgenommen:

1° In Punkt I, 6), b) wird die Wortfolge «CEN/ISO-Normen, sobald sie entwickelt worden sind.» durch folgende
Tabelle ersetzt:

«

EN 14184 Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die Untersuchung aquatischer Makrophyten in Fließgewäs-
sern.

»;

2° In Punkt I, 6), c) wird die Wortfolge «CEN/ISO-Normen, sobald sie entwickelt worden sind.» durch folgende
Tabelle ersetzt:

«

EN 14011 Wasserbeschaffenheit - Probenahme von Fisch mittels Elektrizität

»;

3° In Punkt I, 6), d) wird die Wortfolge «CEN/ISO-Normen, sobald sie entwickelt worden sind.» durch folgende
Tabelle ersetzt:

«

EN 15708 Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Beobachtung, Probenahme und Laboranalyse von Phybo-
benthos in flachen Fließgewässern.

EN 15204 Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die Zählung von Phytoplankton mittels der Umkehrmikros-
kopie (Utermöhl-Technik)

»;

4° In Punkt I, 6), f) wird die Wortfolge «CEN/ISO-Normen, sobald sie entwickelt worden sind.» durch folgende
Tabelle ersetzt:

«

EN 14614 Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Beurteilung hydromorphologischer Eigenschaften von
Fließgewässern.

».
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Art. 15 - In dem verordnungsrechtlichen Teil desselben Gesetzbuches wird die Anlage VII durch die in Anlage I
beigefügte Anlage ersetzt.

Art. 16 - In dem verordnungsrechtlichen Teil desselben Gesetzbuches wird die Anlage X durch die in Anlage II
beigefügte Anlage ersetzt.

Art. 17 - In den verordnungsrechtlichen Teil desselben Gesetzbuches wird eine Anlage Xter eingefügt, die in
Anlage III beigefügt wird.

Art. 18 - In den verordnungsrechtlichen Teil desselben Gesetzbuches wird eine Anlage Xquater eingefügt, die in
Anlage IV beigefügt wird.

Art. 19 - In den verordnungsrechtlichen Teil desselben Gesetzbuches wird eine Anlage Xquinquies eingefügt, die
in Anlage V beigefügt wird.

KAPITEL II — Aufhebungs- und Schlussbestimmungen

Art. 20 - Die Artikel R.90, 7° und 26°, R.97 bis R.102, R.105, R.128 und R.133, §4 des Buches II des
Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch bildet, werden außer Kraft gesetzt.

Art. 21 - Die Artikel R.90, 2°, 8°, 9°, 11° und 23°, R.118 bis R.124, R.131, R.132, R.133, §5, R.135 bis R.141 und R.174
bis R.187 desselben Gesetzbuches werden außer Kraft gesetzt.

Art. 22 - Die Anlagen XII, XIII und XVIII des verordnungsrechtlichen Teils desselben Gesetzbuches werden außer
Kraft gesetzt.

Art. 23 - Die Anlagen VIII und XVI des verordnungsrechtlichen Teils desselben Gesetzbuches werden außer Kraft
gesetzt.

Art. 24 - Der Königliche Erlass vom 17. Februar 1984 zur Festlegung der allgemeinen Immissionsnormen für
Muschelgewässer wird außer Kraft gesetzt.

Art. 25 - Der vorliegende Erlass tritt am zehnten Tage nach dem Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen
Staatsblatt in Kraft.

In Abweichung von Absatz 1 treten die Artikel 21, 23 und 24 am 22. Dezember 2013 in Kraft.

Namur, den 13. September 2012

Der Minister-Präsident

R. DEMOTTE

Der. Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität
Ph. HENRY

Anlage I

Anlage VII zum verordnungsrechtlichen Teil des Buches II des Umweltgesetzbuches,
welches das Wassergesetzbuch bildet

Liste der gefährlichen Stoffe und spezifischen Schadstoffe in der Wallonischen Region und Qualitätsziele

Die nachstehende Liste der gefährlichen Stoffe und spezifischen Schadstoffe wird auf Grund der zwischen 2003
und 2008 erreichten Ergebnisse der Analyse des Oberflächenwassers an mehreren repräsentativen Stellen der
Flusseinzugsgebiete der Maas und der Schelde aufgestellt. Diese Stoffe wurden mindestens in einer Entnahme-
station mit einer über der benutzten Bestimmungsgrenze liegenden Konzentration im Wasser festgestellt.

Diese Stoffe, nach denen gesucht wurde, sind:

- Stoffe der Listen I und II der Anlage I der Richtlinie 2006/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer
der Gemeinschaft;

- Stoffe, die in der Anlage VII des dekretalen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, angeführt sind;

- Stoffe, die in der Anlage I des verordnungsrechtlichen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das
Wassergesetzbuch bildet, angeführt sind;

- Stoffe, die in der Anlage Xbis des verordnungsrechtlichen Teils des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches
das Wassergesetzbuch bildet, aufgelistet sind.
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